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IV-Leistungen (Assistenzbeitrag)
Sachverhalt:
A.

A.a A.___ war als Kleinkind bei der Invalidenversicherung angemeldet worden, worauf
arztliche Berichte unter anderem von einem hirnatrophischen Prozess links und
moglichem zerebralem Anfallsleiden (Oktober 1969, IV 2013/133 Bund Il act. 6-26),
einem Hydrocephalus internus (Februar 1972, IV 2013/133 Bund Il act. 6-25), seltenen,
wahrscheinlich epileptischen Anféllen (Oktober 1987; IV 2013/133 Bund Il act. 6-23),
einem Querschnittssyndrom und Ubergewicht (Januar 1997, IV 2013/133 Bund llI

act. 6-22), einer congenitalen Cerebralparese und Paraparese linksbetont (Dezember
1998, IV 2013/133 Bund Ill act. 6-29) und einem Polytrauma nach Motorradunfall 1990
mit Th11-Kontusion (April 2004, IV 2013/133 Bund Il act. 80) berichteten.

A.b Dem Versicherten sind verschiedene Hilfsmittel - unter anderem ein Rollstuhl

(IV 2013/133 Bund I act. 11) - zugesprochen worden und er bezieht seit Langem eine
Rente (vgl. IV 2013/133 Bund | act. 2-2) und eine Hilflosenentschadigung (vgl.
Mitteilung vom 2. November 1999, IV 2013/133 Bund | act. 8). Nachdem er im Rahmen
eines Pilotversuchs vom Mérz 2006 bis Juli bzw. Mai 2007 Assistenzgeld bezogen
hatte, wurde ihm ab Juni 2007 die Hilflosenentschadigung wieder weitergewéhrt
(Verfigung vom 11. Juli 2007, IV 2013/295 act. 271; Verfigung vom 26. Juli 2007,
einstweilen ab August 2007 Hilflosenentschédigung mittleren Grades, IV 2013/295

act. 273).

A.c In ihrem polydisziplinaren Gutachten vom 8. November 2011 (IV 2013/295

act. 621) gab die MEDAS Zentralschweiz dann folgende (Haupt-) Diagnosen (verklrzt
wiedergegeben) bekannt: Eine kongenitale zerebrale Anomalie, wahrscheinlich mit
einer Koordinationsstdrung in den Handen, bei eingeschrankter Pro- und Supination,
anamnestisch spastischer Gangstérung und Urininkontinenz, einen frihkindlichen
Autismus, eine narzisstische Personlichkeitsstérung, Adipositas permagna (BMI rund
45), eine Gangstérung im Rahmen der Adipositas permagna und der

Personlichkeitsstérung sowie eine chronische Schmerzstérung mit somatischen und
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psychischen Faktoren. Als Diagnosen mit Krankheitswert, aber ohne wesentliche
Einschrankung der Arbeitsfahigkeit wurden eine verminderte mentale
Leistungsféahigkeit mit exekutiven Dysfunktionen (einschliesslich
Verhaltensauffalligkeiten) bei normaler Intelligenz, chronische Lumbalgien und
Zervikalgien, eine Periarthropathie rechts bei Impingement, eine bilaterale Koxalgie und
der Verdacht auf ein Restless legs-Syndrom angegeben. Ferner wurden diverse
Nebenbefunde bezeichnet. Infolge der Polymorbiditat, der Summation der
neurologischen, psychiatrischen und intern-medizinischen Einschrankungen liege keine
in freier Wirtschaft sinnvoll verwertbare zumutbare Restarbeitsfahigkeit vor. Auf einen
Rollstuhl sei der Versicherte wohl nicht aus neurologischen Griinden im engeren Sinn,
aber wegen der Gangstérung im Rahmen der Adipositas permagna und der
Personlichkeitsstérung angewiesen. Der Gutachter der Rheumatologie hielt unter
anderem fest, das Entkleiden sei nur mit Fremdhilfe méglich gewesen (IV 2013/295

act. 621-57), langeres Stehen sei nicht méoglich, die Gehstrecke sei - bei
Gehunfahigkeit - minimal (IV 2013/295 act. 621-60). - Der RAD-Arzt beflirwortete am
30. November 2011 eine Wiedererwagung des Entscheids zur Rollstuhlabhangigkeit

und aller damit zusammenhangender Versicherungsleistungen (IV 2013/295 act. 629).

A.d Am 13./16. April 2012 (IV 2013/133 Bund Il act. 211) erkundigte sich der
Versicherte, weshalb er keine Bestéatigung fur ein Gesuch um Assistenzbeitrag ab

1. Januar 2012 erhalte. Nach einer Anmeldung fir den Assistenzbeitrag vom 7. Februar
2010/9. Juli 2012 (IV 2013/133 Bund Il act. 231) fillte der Versicherte am 27. Juli 2012
den Fragebogen zum Assistenzbeitrag (IV 2013/133 Bund Il act. 237) aus und gab
darin fur alle Lebensverrichtungen (ohne Fortbewegung; unterschiedlich grossen)
Hilfsbedarf an. Fir den Haushalt machte er (ausser in der Administration mit Stufe 2)
fur jeden Aspekt Hilfebedarf der Stufe 3 oder 4 geltend. Er sei auch bei den
gesellschaftlichen Aktivitaten und der Freizeitgestaltung eingeschrankt (Ferien und
Reisen seien ihm allein nicht méglich; in der Mobilitat bedurfe er der Unterstutzung ab

einer Dauer von drei Stunden, bei den Kontakten ab zwei bis drei Stunden).

A.e Am 29. November 2012 erging der Entscheid des Versicherungsgerichts des
Kantons St. Gallen (IV 2013/133 Bund Ill act. 270) betreffend die Verfligungen vom
26. November 2010 (Elektrorollstuhl; IV 2010/481) und vom 3. Februar 2012
(Handrollstuhl; IV 2012/89).
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A.f Am 6. Dezember 2012 (nach dem Umzug in den Kanton B.___) fand - anlasslich der
Abklarung Assistenzbeitrag - eine Abklarung der Hilflosigkeit statt (IV 2013/133 Bund Il
act. 274; Bericht vom 7./17. Dezember 2012). Die Erhebungen zum Assistenzbeitrag
(sowie die Zusammenfassung der Berechnung und der Abklarung) vom 6. Dezember
2012 sind in den entsprechenden Formularen erfasst (IV 2013/133 Bund Il act. 283 bis
286).

A.g Mit Vorbescheid vom 11. Januar 2013 (IV 2013/133 Bund Il act. 290 f.) stellte die
Sozialversicherungsanstalt/IV-Stelle dem Rechtsvertreter des Versicherten in Aussicht,
diesem ab Beginn der Assistenzleistungen, friilhestens ab 9. Juli 2012, einen
Assistenzbeitrag an tatsachlich erbrachte Assistenzstunden von monatlich

durchschnittlich Fr. 211.25 bzw. von pro Jahr maximal Fr. 2'535.-- zu bezahlen.

A.h Gegen den Vorbescheid erhob der Rechtsvertreter des Versicherten am 8. Februar
2013 Einwand (IV 2013/133 Bund Il act. 303). Die Betreuungsbedurftigkeit im Haushalt
und vor allem die psychische Betreuungsbedurftigkeit seien nicht bzw. ungentigend
berlcksichtigt worden. Der Versicherte leide am Aspergersyndrom, was fur die
Pflegenden sehr belastend sei und ihre Lohnanspriche erhéhe. Es musste ein
Lohnansatz fur qualifiziertes Pflegepersonal angewendet werden. Der Versicherte
vermittle durch seine rhetorischen Fahigkeiten und Intelligenz ein zu positives Bild
seiner Autonomie. Es seien beim Schweizer Paraplegiker Zentrum Auskinfte

einzuholen. Schliesslich sei die Zustandigkeit auf die IV-Stelle L.___ zu Gbertragen.

A.i Mit Verfligung vom 18. Februar 2013 (IV 2013/133 Bund Ill act. 306) sprach die
Sozialversicherungsanstalt/IV-Stelle dem Versicherten im Sinn des Vorbescheids einen

Assistenzbeitrag zu.

B.

Gegen diese Verfugung richtet sich die von Rechtsanwalt Dr. iur. Michael Weissberg flr
den Betroffenen am 20. Méarz 2013 erhobene Beschwerde. Der Rechtsvertreter des
Beschwerdeflihrers beantragt, die angefochtene Verfligung sei aufzuheben und die
Beschwerdegegnerin sei zu verpflichten, dem Beschwerdeflhrer riickwirkend ab 9. Juli

2012 einen Assistenzbeitrag von monatlich Fr. 800.-- bzw. jéhrlich Fr. 9'600.-- zu
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bezahlen. Ausserdem sei ihm die unentgeltliche Rechtspflege zu bewilligen. Es seien
die Verfahrensakten des Versicherungsgerichts zu den Hilfsmittelentscheiden
beizuziehen. Die Verfigung sei damit begriindet, dass der Beschwerdeflihrer geméass
dem MEDAS-Gutachten und den Abklarungen weitgehend autonom sei. Damit sei der
Beschwerdefiihrer nicht einverstanden. Seine mannigfaltigen Einschrankungen seien
aktenkundig und wirden auch im beigelegten Austrittsbericht des Schweizer
Paraplegiker Zentrums vom 14. Februar 2013 beschrieben. Namentlich sei er
rollstuhlgebunden und weise ein grosses Ubergewicht auf. Er lebe allein in einer
Wohnung am Rand der betreffenden Gemeinde. Es sei offensichtlich, dass er zur
Bewaltigung der Haushalttatigkeit auf Dritthilfe angewiesen sei. Beispielsweise sei es
ihm kdrperlich nicht moglich, eine eigentliche Wohnungsreinigung vorzunehmen. Auch
schwerere Einkdufe kénne er, der Uber kein Fahrzeug verfiige, nicht allein erledigen. In
der Waschebesorgung sei er ebenfalls auf die Unterstiitzung Dritter angewiesen. Gehe
man davon aus, dass der Bedarf an Dritthilfe allein fir diese Haushalttatigkeiten
mindestens 25 Stunden im Monat betrage, ergebe sich ein Anspruch geméss dem
Rechtsbegehren. - In dem Bericht vom 14. Februar 2013 war unter anderem
angegeben worden, im Spinal Cord Independence Measure lll erreiche der
Beschwerdeflhrer einen Score von 41 (von 100 bei voller Selbstéandigkeit; vgl. https://
www.thieme-connect.com/ejournals/abstract/10.1055/s-0031-129 8044) und in der
Asia Impairment Scale, die Auskunft (iber die H6he und das Ausmass der Schaden
gibt, wird er mit C eingestuft (bei vollstdndiger Lasion A und einer Skala bis E; vgl.

http://www.sgnr.ch/index.php/de/krankheitsbilder/querschnittssyndrome).
C.

In ihrer Beschwerdeantwort vom 2. Mai 2013 beantragt die Beschwerdegegnerin die
Abweisung der Beschwerde. Gemass dem MEDAS-Gutachten sei der Beschwerde-
fUhrer aus rheumatologischer Sicht voll arbeitsfahig. Reinigungsarbeiten von seinem
Rollstuhl aus seien ihm also méglich. Fir die Wohnungspflege sei ihm ein taglicher
Hilfebedarf von 21 Minuten angerechnet worden. Das erscheine angemessen. Auch die
BerUcksichtigung der Stufe 2 flr den Einkauf von insgesamt sieben Minuten Hilfebedarf
pro Tag sei, da der Beschwerdefihrer mit dem Elektrorollstuhl die Einkaufe vornehmen
kénne, sachgerecht, wie der Fachbereich in seiner Stellungnahme schllissig dargelegt

habe. Im Bereich Wasche-/Kleiderpflege sei die Hilfe beim Transport des Wéaschekorbs
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- mit vier Minuten pro Tag - berlUcksichtigt worden, was angemessen sei, da die
Verrichtungen nicht jeden Tag anfallen wirden. Die Wé&sche zu sortieren und in die

Waschmaschine und den Tumbler zu legen, sei dem Beschwerdeflihrer mdglich.

D.

Am 14. Mai 2013 hat die Gerichtsleitung dem Gesuch um Bewilligung der unentgelt-
lichen Rechtspflege (Befreiung von den Gerichtskosten und Bewilligung der unentgelt-

lichen Rechtsverbeistdndung) entsprochen.

Mit Replik vom 16. August 2013 I&sst der Beschwerdefuhrer einwenden, die effektiv
zeitaufwendigen Reinigungsarbeiten wie beispielsweise die Reinigung der Sanitar-
rdume, der Fenster und der Tablare, das Staubsaugen, das Abstauben oberhalb der
Sitzhéhe, das periodische Aufrdumen der Schranke usw. kénnten vom Rollstuhl aus
nicht bewaltigt werden. Es sei unabdingbar, dass ihm ein Zeitaufwand zugestanden
werde, der es ermdgliche, eine Wohnung in der Grésse der seinen angemessen
reinigen zu lassen. Véllig unzutreffend sei die Annahme der Beschwerdegegnerin, dass
das Fehlen eines Personenwagens die fir das Einkaufen bendtigte Zeit bzw. die
Abhéangigkeit von der Dritthilfe nicht beeinflussen sollte. Es sei offensichtlich, dass
beispielsweise mit einem Elektrorollstuhl schwerere Lasten nicht transportiert werden
kénnten und dass dort die Assistenz unabdingbar sei. In Bezug auf das Erledigen der
Wasche gelte das in der Beschwerde Vorgebrachte. Die Beschwerdegegnerin wolle
seine Hilflosenentschadigung herabsetzen; er habe dagegen Beschwerde eingereicht.
Es sei erstaunlich, dass die Beschwerdegegnerin in diesem Zusammenhang nun mit
Vorbescheid eine Erhéhung des Assistenzbeitrags mitteile, obwohl Hilflosen- und
Assistenzentschadigung nicht dieselben Bereiche abdeckten. Die Erhéhung des
Assistenzbeitrags auf Fr. 681.90 zeige, dass die Ausflihrungen in der Beschwerde
zutreffend seien. - Mit dem beigelegten Vorbescheid vom 25. Juli 2013 war dem
Beschwerdeflhrer ab 1. Juli 2013 ein Anspruch auf einen Assistenzbeitrag von
monatlich durchschnittlich Fr. 681.90 bzw. jahrlich maximal Fr. 8'182.80 (pro Monat
maximal Fr. 1'022.85 in Rechnung zu stellen) in Aussicht gestellt worden. - Mit

Verfligung vom 29. Mai 2013 hatte die Beschwerdegegnerin den
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Hilflosenentschadigungsanspruch des Beschwerdefihrers ab 1. Juli 2013 auf eine
Entschadigung fur Hilflosigkeit leichten Grades herabgesetzt (ndmlich auf Fr. 468.--, IV
2013/295 act. 772; strittig im Verfahren IV 2013/295).

Die Beschwerdegegnerin hat auf die Erstattung einer Duplik verzichtet.
G.

Am 29. April 2014 hat die Verfahrensleitung dem Beschwerdefiihrer im Sinn von Art. 61
lit. d ATSG mit dem Hinweis darauf, dass das Gericht feststellen kénnte, dass infolge
der Erforderlichkeit der Anrechnung einer hdheren (als in der angefochtenen Verfigung
bericksichtigten) Hilflosenentschadigung kein Anspruch auf einen Assistenzbeitrag
bestehe, Gelegenheit zur Stellungnahme und zu einem Rickzug der Beschwerde
gegeben. Der Beschwerdeflhrer hat am 1. Juli 2014 an der Beschwerde festhalten

lassen.

Erwédgungen:

Mit der strittigen Verfligung vom 18. Februar 2013 hat die Beschwerdegegnerin dem
Beschwerdeflihrer einen Assistenzbeitrag an tatsachlich erbrachte Assistenzstunden
fur die Zeit frihestens ab 9. Juli 2012 zugesprochen. Es sind daher die ab 1. Januar
2012 geltenden Bestimmungen (mit Anderungen ab 1. Januar 2013 fiir den Sachverhalt
ab 2013, Uber den allerdings keine Verfligung in den Akten liegt) massgebend. Da der
Beschwerdeflihrer im Dezember 2011 keinen Anspruch auf Leistungen aus dem
Pilotversuch "Assistenzbudget" hatte, gelangt lit b. der Schlussbestimmungen der
Anderung des IVG vom 18. Mé&rz 2011 nicht zur Anwendung. Die Zustindigkeit des
Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen ergibt sich aus Art. 69 Abs. 1 lit. a IVG. -
Angesichts des engen Sachzusammenhangs werden die Akten der Sache IV 2013/295

(Hilflosenentschadigung) beigezogen.
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2.1 Nach Art. 42948t Aps, 1 [VG haben Versicherte Anspruch auf einen Assistenz-
beitrag, denen eine Hilflosenentschadigung der IV nach Art. 42 Abs. 1 bis 4
ausgerichtet wird (lit. a), die zu Hause leben (lit. b) und die volljdhrig sind (lit. c). Ein
Assistenzbeitrag wird gewahrt flr Hilfeleistungen, die von der versicherten Person
bendtigt und regelméssig von einer natlrlichen Person (Assistenzperson) erbracht
werden, die von der versicherten Person oder ihrer gesetzlichen Vertretung im Rahmen
eines Arbeitsvertrages angestellt wird (lit. a). Nach Art. 425¢X€s Abs, 1 IVG ist Grundlage
fir die Berechnung des Assistenzbeitrags die fur die Hilfeleistungen benétigte Zeit.
Davon abgezogen wird die Zeit, die folgenden Leistungen entspricht: der
Hilflosenentschadigung nach den Art. 42 bis 42" (lit. a), den Beitragen fiir
Dienstleistungen Dritter anstelle eines Hilfsmittels nach Art. 21" Abs. 2 (lit. b), dem fir
die Grundpflege ausgerichteten Beitrag der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
an Pflegeleistungen nach Art. 25a KVG (lit. c). In Abweichung von Art. 64 Abs. 1 und 2
ATSG gewahrt die Invalidenversicherung keinen Assistenzbeitrag fur Hilfeleistungen,
die durch den Pflegebeitrag nach Art. 25a KVG gedeckt werden (Art. 425X€S Abs, 3
IVG). Gemass Art. 39c IVV kann in den folgenden Bereichen Hilfebedarf anerkannt
werden: a. alltdgliche Lebensverrichtungen; b. Haushaltsflihrung; c. gesellschaftliche
Teilhabe und Freizeitgestaltung; d. Erziehung und Kinderbetreuung; e. Austibung einer
gemeinnutzigen oder ehrenamtlichen Tétigkeit; f. berufliche Aus- und Weiterbildung;

g. Ausiibung einer Erwerbstétigkeit auf dem reguldren Arbeitsmarkt; h. Uberwachung
waéahrend des Tages; i. Nachtdienst. - Nach Rz 4002 ff. des vom Bundesamt flr
Sozialversicherungen erlassenen Kreisschreibens Uber den Assistenzbeitrag (KSAB, in
der Fassung ab 1. Januar 2012) wird jeder dieser Bereiche in Teilbereiche unterteilt,
jeder Teilbereich in verschiedene Téatigkeiten und jede Tatigkeit in verschiedene
Verrichtungen (Teilhandlungen). Nach Rz 4009 ff. KSAB ist der Hilfebedarf jedes
(Teil-)Bereichs in funf Stufen eingeteilt. Jede Stufe umfasst Zeitwerte entsprechend
dem Hilfebedarf (von Stufe 0 = kein Bedarf, volle Selbststandigkeit; Gber Stufe 1 =
geringe oder sporadische, aber regelmassige Hilfe nétig; Stufe 2 = Hilfebedarf bei
mehreren - d.h. einigen, ein paar, verschiedenen - Teilhandlungen, bei aber noch
wesentlicher mdglicher Eigenleistung; Stufe 3 = mdglich ist nur geringflgige Mithilfe bei
der Teilhandlung oder eine bescheidene Eigenleistung, welche die Ausflihrung

erleichtert; bis Stufe 4 = umfassender Bedarf, keinerlei Selbstéandigkeit).
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2.2 Die IV-Stelle bestimmt nach Art. 39e Abs. 1 IVV den anerkannten monatlichen
Hilfebedarf in Stunden. Es gelten nach Art. 39e Abs. 2 IVV die folgenden monatlichen
Hochstansétze: a. fur Hilfeleistungen in den Bereichen nach Art. 39c lit. a bis ¢ pro
alltagliche Lebensverrichtung, die bei der Festsetzung der Hilflosenentschadigung
festgehalten wurde: 1. bei leichter Hilflosigkeit: 20 Stunden, 2. bei mittlerer Hilflosigkeit:
30 Stunden, 3. bei schwerer Hilflosigkeit: 40 Stunden; b. fir Hilfeleistungen in den
Bereichen nach Art. 39c lit. d bis g: insgesamt 60 Stunden; c. fiir die Uberwachung
nach Art. 39c lit. h: 120 Stunden. Gemass Art. 39¢e Abs. 3 IVV wird fiir folgende
Personengruppen die nach Abs. 2 lit. a zu berlcksichtigende Anzahl alltaglicher
Lebensverrichtungen wie folgt festgelegt: c. bei versicherten Personen mit leichter
Hilflosigkeit im Sinne von Art. 37 Abs. 3 lit. b, ¢, d oder e: zwei alltdgliche

Lebensverrichtungen.

2.3 Der Hilfebedarf wird geméass Rz 4005 KSAB mit Hilfe eines standardisierten Ab-

klarungsinstruments (FAKT) ermittelt.

2.4 Nach Art. 39f Abs. 1 IVV betragt der Assistenzbeitrag Fr. 32.50 pro Stunde (2013:
Fr. 32.80), nach Abs. 2 betragt er Fr. 48.75 pro Stunde (2013: Fr. 49.15), wenn die
Assistenzperson fur die benétigten Hilfeleistungen in den Bereichen nach Art. 39c lit. e
bis g Uber besondere Qualifikationen verfigen muss. Die IV-Stelle legt den
Assistenzbeitrag flr den Nachtdienst nach Intensitéat der zu erbringenden Hilfeleistung
fest. Er betragt héchstens Fr. 86.70 pro Nacht (Art. 39f Abs. 3 IVV; 2013: Fr. 87.40). -
Gemass Art. 399 IVV berechnet die IV-Stelle die HOhe des Assistenzbeitrages pro
Monat und pro Jahr (Abs. 1). Der Assistenzbeitrag pro Jahr betragt gemass Art. 39g
Abs. 2 IVV das Zwdlffache des Assistenzbeitrags pro Monat (lit. a), oder aber das
Elffache des Assistenzbeitrags pro Monat, wenn die versicherte Person mit der Person,
mit der sie verheiratet ist oder in eingetragener Partnerschaft lebt oder eine faktische
Lebensgemeinschaft flihrt oder in gerader Linie verwandt ist, im selben Haushalt lebt
(lit. b Ziff. 1), und die Person, mit der sie im selben Haushalt lebt, volljahrig ist und

selber keine Hilflosenentschadigung bezieht (lit. b Ziff. 2).
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3.1 Der Hilfebedarf des Beschwerdeflhrers, welcher Basis flr die verfligten
Leistungen bildet, wurde anhand des standardisierten Abklarungsinstruments erhoben.
Der Beschwerdefihrer Iasst beanstanden, es sei ihm kdrperlich nicht méglich, eine
eigentliche Wohnungsreinigung vorzunehmen, beispielsweise hinsichtlich der
Sanitarrdume, der Fenster und der Tablare. Er kénne nicht staubsaugen, abstauben
oberhalb der Sitzhéhe oder periodisch die Schranke aufraumen. Wie aus dem
Abklarungsformular ersichtlich wird, ist berlicksichtigt worden, dass der
Beschwerdeflihrer bei schwereren Aufgaben (wie etwa beim Bettmachen,
Gluhbirnenwechseln) und (infolge Rollstuhlbenutzung) bei Arbeiten ausserhalb der
Greifhdhe der Hilfe bedarf, weshalb unter der Rubrik (Tatigkeit) "Tageskehr" die Stufe 2
gewahlt (und somit Arbeit von vier Minuten pro Tag anerkannt) wurde. Fur die Tatigkeit
"Wochenkehr", zu welcher Bodenreinigung, Staubwischen, Grundreinigung der Kiiche,
Fenster und Aussenanlagen, Bettanziehen und Wartung technischer Hilfsmittel
gehoren, ist bei der Abklarung die Stufe 3 berticksichtigt worden. Damit ist anerkannt,
dass der Beschwerdeflhrer nur (aber immerhin) geringe Eigenleistung beisteuern kann
und in grossem Umfang Hilfe braucht. Stufe 4 dagegen ist angezeigt, wenn eine
versicherte Person gar nichts selbstandig erledigen kann und umfassende direkte Hilfe
bendtigt. Da angenommen werden kann, dass dem Beschwerdefiihrer leichtere
Arbeiten wie Staubwischen auf Sitzhéhe méglich sind, ist diese Einstufung nicht zu
beanstanden. Fir die Verschmutzung durch den Rollstuhl ist ausserdem ein
Zusatzaufwand (von zehn Minuten pro Tag) eingesetzt worden. Die Reduktion wegen
eines Erwachsenen im selben Haushalt ist in Rz 4030 KSAB vorgesehen. Vorliegend
erfolgt sie wegen der Anwesenheit der Assistenzperson, welche in der Wohnung lebt
(vgl. IV 2013/133 Bund Ill act. 283-2: der Beschwerdefiihrer wohne rund um die Uhr mit
der Betreuerin in der Wohnung). In der ab 1. Januar 2014 geltenden Fassung der

Rz 4030 KSAB ist ausdrticklich festgehalten worden, dass eine Reduktion auch erfolgt,
wenn Assistenzpersonen bei der versicherten Person leben. Dass eine Reduktion aus
solchem Grund erfolgt, ist grundsatzlich nicht zu beanstanden, ist doch davon auszu-
gehen, dass die Assistenzperson in einem solchen Fall gleichzeitig mit der Verrichtung
fur den Beschwerdeflhrer auch die selbst genutzte Wohnung reinigt. Die
Bemessungsregeln sind schliesslich standardisiert; es ist nicht vorgesehen, dabei
Unterschiede nach Wohnungsgrésse zu machen. In dieser Beziehung zu

standardisieren, ist als zulassig zu betrachten.
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3.2 Der Beschwerdefiihrer beanstandet des Weiteren, er kbnne, da er Uber kein
Fahrzeug verfuge, Einkaufe schwererer Dinge nicht allein erledigen. Anzunehmen, das
Fehlen eines Personenwagens beeinflusse die fir das Einkaufen bendtigte Zeit bzw.
die Abhangigkeit von der Dritthilfe nicht, sei nicht zutreffend. Es sei offensichtlich, dass
beispielsweise mit einem Elektrorollstuhl schwerere Lasten nicht transportiert werden
kénnten und dass dort die Assistenz unabdingbar sei. Die Hilfe, welcher der
Beschwerdefiihrer beim Grosseinkauf und beim Einkauf schwererer Sachen bedarf, ist
bei der Abklarung allerdings ebenso in Anschlag gebracht worden wie der Umstand,
dass er auf Handreichungen im Laden (fiir Waren ausserhalb der Reichweite bei
Rollstuhl und das Einpacken an der Kasse) angewiesen ist. Es ist daher nicht
ersichtlich, inwiefern die Einstufung in die Stufe 2 nicht sachgerecht sein sollte. Fur die

Reduktion wegen eines Erwachsenen im selben Haushalt gilt das oben Dargelegte.

3.3 Ferner lasst der Beschwerdefihrer vorbringen, er sei in der Waschebesorgung auf
die Unterstutzung Dritter angewiesen. Anlasslich der Abkldrung wurde seinem
Hilfebedarf beim Transport des Waschekorbs zum Wéschestander/Tumbler (Tatigkeit
"Wasche sortieren, waschen, aufhédngen, trocknen"; Stufe 1) und der eingeschrankten
Feinmotorik beim Wasche Zusammenlegen (Tatigkeit "Wasche zusammenlegen,
blgeln/versorgen"; Stufe 3) Rechnung getragen. Auch in dieser Hinsicht wurde eine
Reduktion wegen eines Erwachsenen im selben Haushalt vorgenommen. Ein
Zusatzaufwand flir behinderungsbedingt grossen Wéascheverbrauch wird geméass dem
Standard offenbar nur zugelassen, wenn insgesamt Stufe 3 oder 4 vorliegt (IV 2013/133
Bund Ill act. 285-25), was als Kriterium toleriert werden kann und was beim

Beschwerdefiihrer nicht der Fall ist.

3.4 Der Beschwerdefihrer stellt sich auf den Standpunkt, ein Anspruch geméss dem
Rechtsbegehren (Fr. 800.-- pro Monat) ergebe sich, da der Bedarf an Dritthilfe allein fir
diese Haushalttatigkeiten mindestens 25 Stunden im Monat betrage. Ein
Assistenzbedarf von 25 Stunden pro Monat ergabe denn auch einen Anspruch von

Fr. 812.50 (25x Fr. 32.50) pro Monat. Fir den Haushalt sind beim Beschwerdeflhrer
zunachst insgesamt nicht nur 25 Stunden, sondern 28.38 Stunden pro Monat
Hilfebedarf erhoben worden (56 Minuten pro Tag, vgl. IV 2013/133 Bund llI

act. 285-15 ff., namlich 1, 12, 21, 5 und 3 Minuten zuziglich der 14 Minuten pro Tag,
welche als Reduktionen erfasst wurden; d.h. 28.38 Stunden pro Monat [56x365/12x60];
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in der Zusammenfassung in IV 2013/133 Bund Il act. 286-1 ergibt die Summe von
relevantem Hilfebedarf [20.86] und Reduktionen [7.53] 28.39). 14 Minuten pro Tag sind
in Abzug gebracht worden (Reduktionen; d.h. 7.09 Stunden pro Monat; in der
Zusammenfassung angegeben sind aber wie erwahnt 7.53), womit sich ein Ergebnis
von relevantem Hilfebedarf von 42 Minuten pro Tag oder von 21.29 Stunden pro Monat
ergibt (in IV 2013/133 Bund Il act. 285-25 erwahnt sind allerdings 41 Minuten: das
gébe 20.78 Stunden pro Monat, angegeben sind in der Zusammenfassung aber wie
erwahnt 20.86). Ist von einem relevanten Hilfebedarf von 21.29 statt 20.86 Stunden pro
Monat fur den Haushaltsbereich auszugehen, ergibt sich statt 35.06 ein Total von 35.49
Stunden pro Monat (8.62 und 21.29 und 5.58).

3.5 Nach der im Einwand gegen den Vorbescheid ausgedriickten Auffassung sind die
Betreuungsbedurftigkeit im Haushalt und vor allem die psychische
Betreuungsbeduirftigkeit des Beschwerdeflihrers nicht bzw. ungenigend bertcksichtigt
worden. Er vermittle durch seine rhetorischen Fahigkeiten und Intelligenz ein zu
positives Bild seiner Autonomie. Es kann allerdings angenommen werden, dass die
Abklarung, bei welcher nebst der Abklarungsperson und dem Beschwerdeflhrer eine
vom Beschwerdefihrer bevollméachtigte Vertreterin der Pro Infirmis (vgl. IV 2013/133
Bund Ill act. 282-1), ein Vertreter der IV-Stelle C.___ und die private Betreuerin des
Beschwerdeflhrers anwesend waren (IV 2013/133 Bund Il act. 274-5), griindlich
durchgefuhrt wurde und ihr Ergebnis aufgrund der detailliert abgefragten Fahigkeiten
oder Hilfebedurftigkeiten sachgerecht und zuverlassig ist. Der generelle Einwand

vermag dagegen in der Beweiswurdigung nicht anzukommen.

3.6 Der Beschwerdefihrer halt weiter daflr, er leide am Aspergersyndrom, was fur die
Pflegenden sehr belastend sei und ihre Lohnanspriche erhéhe. Es musste ein
Lohnansatz fur qualifiziertes Pflegepersonal angewendet werden. Die von der MEDAS
beschriebene Polymorbiditat des Beschwerdeflhrers stellt an die Pflegenden bestimmt
gewisse Anforderungen. Die Anwendung des hdheren Assistenzbeitrags gemass

Art. 39f Abs. 2 IVV kommt allerdings nur zum Tragen, wenn die Assistenzperson in den
Bereichen "Auslibung einer gemeinnutzigen oder ehrenamtlichen Tétigkeit", "berufliche
Aus- und Weiterbildung" und "Ausiibung einer Erwerbstatigkeit auf dem regularen
Arbeitsmarkt" tUber besondere Qualifikationen verfligen muss. Diese Bereiche entfallen

indessen beim Beschwerdeflhrer, so dass fur die Berechnung des Anspruchs anhand
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des erhdhten Assistenzbeitrags kein Platz ist. Ausserdem wére vorausgesetzt, dass fur
die betreffende Assistenzleistung speziell anspruchsvolles Wissen erforderlich ist und

die Assistenzperson die Qualifikation mitbringt (vgl. Rz 4114 KSAB).

3.7 Zu bericksichtigen ist indessen, dass vom gesamten relevanten, innerhalb der in-
dividuellen Héchstgrenze liegenden (d.h. vom anerkannten) zeitlichen Hilfebedarf die-
jenige Zeit abgezogen wird, welche der IV-Hilflosenentschadigung entspricht (vgl.

Art. 425%%¢s Abs. 1 IVG). Das hat seinen Grund darin, dass der Assistenzbeitrag unter
anderem den Hilfebedarf bei den alltédglichen Lebensverrichtungen umfasst, welcher
seinerseits bereits durch die Hilflosenentschadigung abgedeckt wird. Der durch die
Hilflosenentschadigung gedeckte zeitliche Umfang wird nach Rz 4107 KSAB ermittelt,
indem der Hilflosenentschadigungsbetrag durch den Standard-Stundenansatz des
Assistenzbeitrags dividiert wird. Fir die angefochtene Verfigung (fir 2012) ist indessen
nicht von einer Hilflosenentschadigung von Fr. 928.--, sondern von einer solchen von
Fr. 1'160.-- pro Monat (Entschadigung fir mittelschwere Hilflosigkeit, bei Hilflosigkeit in
vier Lebensverrichtungen; vgl. IV 2013/133 Bund Ill act. 284-1; Art. 42! Abs. 1 IVG)
auszugehen, was einen Abzug von 35.69 (Fr. 1'160.--/Fr. 32.50; statt der verfligten
28.55) Stunden pro Monat verlangt. Dieser Vorgang erklart, weshalb die
Beschwerdegegnerin dem Beschwerdeflihrer infolge der verfiigten (im Prozess

IV 2013/295 strittigen) Herabsetzung der Hilflosenentschadigung ab 1. Juli 2013 eine
Erhdhung des Assistenzbeitrags angekundigt hat. Eine solche Herabsetzung der
Hilflosenentschadigung auf eine Hilflosigkeit leichten Grades héatte ab der
Herabsetzung denn auch einen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag entstehen lassen

koénnen.

3.8 Da sich der anerkannte Hilfebedarf vorliegend auf 35.49 Stunden belduft, aufgrund
der Entschadigung fur Hilflosigkeit mittleren Grades aber der erwéhnte Abzug von
35.69 zu machen ist, sind die Voraussetzungen flr einen Anspruch auf einen

Assistenzbeitrag nicht erfullt.

3.9 Die angefochtene Verfligung ist daher aufzuheben. Ein Anspruch auf einen
Assistenzbeitrag besteht beim vorliegend beurteilten Sachverhalt (fir die Zeit ab Juli
2012 bis Februar 2013) nicht.
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4.1 Im Sinn der vorstehenden Erwagungen ist die Beschwerde abzuweisen. Der

Beschwerdefiihrer hat ab Juli 2012 keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag.

4.2 Nach Art. 69 Abs. 1P IVG ist das Beschwerdeverfahren bei Streitigkeiten um die
Bewilligung oder die Verweigerung von IV-Leistungen vor dem kantonalen
Versicherungsgericht kostenpflichtig. Die Kosten werden nach dem Verfahrensaufwand
und unabhangig vom Streitwert im Rahmen von 200 bis 1000 Franken festgelegt. Sie
sind auf Fr. 600.-- festzulegen. Nach Art. 95 Abs. 1 VRP hat in Streitigkeiten jener
Beteiligte die Kosten zu tragen, dessen Begehren ganz oder teilweise abgewiesen
werden. Der Beschwerdefihrer hat als unterliegende Partei die Gerichtskosten zu
bezahlen. Zufolge Gewahrung der unentgeltlichen Rechtspflege vom 14. Mai 2013 ist

er jedoch von der Bezahlung der Gebuhr zu befreien.

4.3 Aufgrund der Gewéahrung der unentgeltlichen Rechtspflege hat der Staat den
Rechtsvertreter des Beschwerdeflhrers zu entschadigen, wobei das Honorar (von
ermessensweise pauschal Fr. 3'500.--) um einen Filnftel herabgesetzt wird (vgl. Art. 31
Abs. 3 AnwG/SG; sGS 963.70). Der Staat hat eine Entschadigung von Fr. 2'800.-- zu

bezahlen.

4.4 Wenn seine wirtschaftlichen Verhaltnisse es ihm gestatten, kann der
Beschwerdefihrer allerdings zur Nachzahlung der Gerichtskosten und der Auslagen fur
die Vertretung verpflichtet werden (vgl. Art. 123 ZPO i.V.m. Art. 99 Abs. 2 VRP/SG).

Demgemaéss hat das Versicherungsgericht
entschieden:

1. Die Beschwerde wird im Sinn der Erwégungen abgewiesen und ein Anspruch des

Beschwerdefiihrers auf einen Assistenzbeitrag ab Juli 2012 wird verneint.

2. Der Beschwerdefuhrer wird im Sinn der Erwégungen von der Bezahlung einer
Gerichtsgebihr von Fr. 600.-- befreit.

3. Der Staat entschadigt den unentgeltlichen Rechtsbeistand des Beschwerdefihrers
mit Fr. 2'800.--.

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 14/14



	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte
	Entscheid Versicherungsgericht, 31.03.2015
	Art. 42quater Abs. 1 IVG. Anspruch auf Assistenzbeitrag. Die gesamte relevante, innerhalb der individuellen Höchstgrenze liegende (d.h. anerkannte) Zeit für den Hilfebedarf ist geringer als die Zeit, welche der IV-Hilflosenentschädigung entspricht (vgl. Art. 42sexies Abs. 1 IVG), so dass kein Anspruch auf Assistenzbeitrag besteht (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 31. März 2015, IV 2013/133).


	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte


